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Sonnabend den 27. Apri 19185.

Amtlieher Ceil.
Bekanntmachung

über die Brennſtoſſverſorgung der Haus
haltungen, der Landwirtſchaft und des

Hleingewerbes.
Auf Grund der S 1, 2 und 6 der Verordnung über

Regelung des Verkehrs mit Kohle vom 24. Februar 1917
(R. G. Bl. S. 167) und der 88 1 und 7 der Vekanntmach
ung über die Beſtellung eines Reichskommiſſars für die
Kohlenverteilung vom 28. Februar 1917 (R. G. Bl. S. 193)
ſowie der Verordnung über Auskunftspflicht vom 12. Juli
1917 (R. G. Bl. S. 604) wird beſtimmt

A. Allgemeines.

Brennſtoffe im Sinne dieſer Bekanntmachung ſind
Steinkohlen, Anthrazit, Steinkohlenbriketts aller Art, Braun
kohlen, Preßſteine, Braunkohlenbriketts aller Art und Koks
jeder Art einſchließlich der geringwertigen Sorten, wie z. B.

Schlammkohle, Koksgrus. g
2.

Von dieſer Bekanntmachung werden betroffen
1 der geſamte Hausbrand, einſchließlich des Bedarfs

der Behörden und Anſtalten,
2. der Bedarf der Landwirtſchaft, einſchließlich der land

wirtſchaftlichen Nebenbetriebe,
der Bedarf der Gewerbebetriebe, die monatlich we

niger als 10 Tonnen (eine Tonne 1000 Kilogramm)
verbrauchen oder nach den von dem Reichskommiſſar für die
Kohlenverteilung erlaſſenen Bekanntmachungen, betr. die
Meldepflicht für gewerbliche Verbraucher, ohne Rückſicht auf
die Höhe des Verbrauchs nicht zu den meldepflichtigen ge
werblichen Verbrauchern gehören (Schlachthöfe, Gaſtwirt
ſchaften, Badeanſtalten, Warenhäuſer, Ladengeſchäfte, Kranken
häuſer, Strafanſtalten und ähnliche Betriebe, ferner Bäcke
reien und Schlächtereien, ſoweit ſie dem Bedarf der in der

Gemeinde wohnenden oder ſich vorübergehend a
Bevölkerung dienen.

Zweifel darüber, ob ein Betrieb als meldepflichtiger
gewerblicher Betrieb anzuſehen iſt, entſcheidet die für den
Sitz des Betriebes zuſtändige Kriegsamtſtelle. Der Reichs
kommiſſar für die Kohlenverteilung kann abweichend von der
Beſtimmung der Kriegsamtsſtelle entſcheiden

I. Heeresbedarf, der durch die IJntendanturen beſchafft
wird, fällt nicht unter dieſe Bekanntmachung, auch wenn er
den in Abſatz unter Nr. bis 3 bezeichneten Zwecken dient.

Der Reichskommiſſor für die Kohlenverteilung be
hält ſich vor, über die Verſorgung von Kriegsorganiſationen
beſondere Anordnungen zu treffen.

IV. „Hausbrand im Sinne dieſer Bekanntmachung iſt
der geſamte in Abſ. I unter Nr. bis 3 bezeichnete Brenn
ſtoffbedarf.

S 3.
Die Abgabe von Brennſtoffen, die als Hausbrand

lieferungen bezogen ſind, und ihre Jnanſpruchnahme gemäß
88 29 und 30 zu anderen Zwecken als im S 2 Abſ.
unter Nr. 138 angegeben, iſt verboten.

8
Amtliche Verteilungsſtellen des Reichskommiſſars für

die Kohlenverteilung ſind
Für Steinkohle aus Ober und Niederſchleſien
Amtliche Verteilungsſtelle für ſchleſiſche Steinkohle
in Berlin W. 8, Unter den Linden 32.

2. Für RuhrkohleDas Rheiniſch Weſtfäliſche Kohlenſyndikat in Eſſen.
3. Für Steinkohle aus dem Aachener Revier

Amtliche Verteilungsſtelle für die Steinkohlengruben
des Aachener Reviers in Kohlſcheid (Bezirk Aachen).

4. Für Steinkohle aus dem Saar-Revier, Lothringen
und der bayeriſchen Pfalz:

Amtliche Verteilungsſtelle für das SaarRevier in
Saarbrücken 2 Königliche Bergwerksdirektion)

5. Für Braunkohle aus dem Gebiet rechts der Elbe
mit Ausnahme von ſächſiſcher Braunkohle

Amtliche Verteilungsſtelle für die Braunkohlenwerke
rechts der Elbe in Berlin NW. 7 Reichstagsufer 10.

6. Für mitteldeutſche Braunkohle (links der Elbe) mit
Ausnahme der unter 7 genannten

Amtliche Verkeilungsſtelle für den mitteldeutſchen
Braunkohlenbergbau in Halle a. S Landwehrſtr. 2.

7. Für Braunkohle aus dem Königreich Sachſen und
dem Herzogtum SachſenAltenburg, ſowie für böhmiſche, nach
Deutſchland (außer Bayern) eingeführte Kohle und für ſäch

ſiſche Steinkohle;
Kohlenansgleich Dresden, Linienkommandantur E

Dresden.Für rheiniſche Braunkohle, Braunkohle der Grube Guſtav
bei Dettingen und Braunkohle aus dem Dillgebiet, dem
Weſterwald und dem Großherzogtum Heſſen

Amtliche Verteilungsſtelle für den rheiniſche Braun
kohlenbergbhau in Cöln, Unter Sachſenhauſen 577

9. Für Stein und Braunkohle aus dem rechtsrhei
niſchen Bayern (ohne Grube Guſtav bei Dettingen) und für
böhmiſche, nach Bayern eingeführte Kohle

Amtliche Verteilungsſtelle für den Kohlenbergbau
im rechtsrheiniſchen Bayern, München, Ludwigſtr. 16.

10. Für Steinkohle des Deiſters und ſeiner Umgebung
(Obernkirchen, Barſinghauſen, Jbbenbüren uſw.)

Amtliche Verteilungsſtelle für die Steinkohlengruben
d e und ſeiner Umgebung, Barſinghauſen
a. Deiſter.

5.

E S im Sinne dieſer Bekanntmachung
ind1. Die Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern,
2. im übrigen die Kommunalverbände

II. Die zurzeit geltende Abgrenzung der Verſorgungs-
bezirke wird dadurch nicht verändert, daß die Einwohnerzahl
einer Gemeinde über 10000 ſteigt oder unter 10000 ſinkt.

III. Die Landeszentralbehörden können im Einvernehmen
mit dem Reichskommiſſar für die Kohlenverteilung die Ver
ſorgungsbezirke anders abgrenzen als im Abſ. l beſtimmt
oder mehrere Verſorgungsbezirke zuſammenlegen.

8 6.
Als Händler im Sinne dieſer Bekanntmachung gelten

auch Vereinigungen von Verbrauchern, die ſich mit dem Ver
trieb von Hausbrandkohle befaſſen, z B. Konſumvereine und
landwirtſchaftliche Genoſſenſchaften. S

S 77
„Hauptlieferer im Sinne dieſer Bekanntmachung iſt

das liefernde Werk (Grube, Koksanſtalt, Brikettfabrik) oder,
wenn es einem Dritten (Verkaufskartell oder Handelsfirma)
De werten ſeiner Produktion überlaſſen hat, dieſer

ritte.
II. Für böhmiſche, nach Deutſchland eingeführte Kohlen

haben die in S 4 unter Nr. 7 und 9 genannten Amtlichen
Verteilungsſtellen die in dieſer Bekanntmachung den Haupt

B. Oberverteilung.

8.
Der Reichskommiſſar für die Kohlenverteilung ſetzt

für jeden Verſorgungsbezirk feſt, bis zu welcher Höhe inner
halb eines Lieferungszeitraumes der Bezug von Hausbrand
geſtattet iſt.

II. Die Zuweiſung begreift nicht die im Wege des
Landabſatzes bezogenen Kohlen (val. 8 26). Wegen des
Gaskoks vgl. S 27.

I Ein Rechtsanſpruch auf Lieferung der vom Reichs
kommiſſar feſtgeſetzten Menge beſteht nicht.

s 9.
I. Der Reichskommiſſar überſendet den Verſorgungs

bezirken in Höhe der für ſie feſtgeſetzten Zuweiſung Be

zugsſcheine. uſ. Die Bezugsſcheine lauten auf je einen Eiſenbahn
wagen oder auf größere Mengen. Eine Eiſenbahn wagen
ladung wird mit durchſchnittlich 15 Tonnen angenommen
Abweichungen nach oben oder unten bleiben als ſich aus
gleichend außer Betracht.

10.
I. Der Reichskommiſſar behält ſich vor, die Bezugs-

ſcheine für einen Lieferungszeitraum den Verſorgungsbe
zirken nicht mit einem Male, ſondern in Teilmengen zuzu
enden und die Bezugsſcheine der verſchiedenen Teilmengen

durch verſchiedene Farben zu kennzeichnen.
II. Jn dieſem Falle darf ein Hauptlieferer (S. Be

zugsſcheine einer ſpäter ausgegebenen Farbe erſt beliefern,
nachdem er die Bezugsſcheine der früheren Farbe beliefert
hat. Ausnahmen ſind nur zuläſſig, wenn die Belieferung
der noch übrigen Bezugsſcheine der früheren Farbe infolge
beſonderer Umſtände, z. B. Streckenſperre nicht möglich iſt,
oder wenn die Amtliche Verteilungsſtelle
genehmigt

C. Bezugsregelung.
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Hausbrandkohle darf vom 1. Mai 1918 nur auf
Grund von Bezugſcheinen bezogen und geliefert werden.

I. Die nach dem bisherigen Verfahren abgeſtempelten
Beſtellſcheine verlieren mit dieſem Zeitpunkt ihre Gültigkeit.

S 12.
Die Verſorgungsbezirke haben die Bezugsſcheine mit

ihrem Stempel zu verſehen und an diejenigen Händler und
unmittelbaren Bezieher auszuhändigen, welche Hausbrand
kohle in den Bezirk einführen

S 13.
J. Die Bezieher haben die Bezugſcheine

Vorlieferer bis zu er Beſtellung iſt anzugeben, für welchen Verſorgungsbezirk die

Hausbrandkohle beſtimmt iſt. e

die Ausnahme

mit der Be
ſtellung an ihre Lieferer weiterzugeben, die Lieferer an ihre

dem Hauptlieferer (S 7). Jn der Be

II. Der Hauptlieferer hat die Bezugsſcheine zu ent
werten und geordnet aufzubewahren. Es ſind Einrichtungen
zu treffen, die eine Nachprüfung der Belieferung der Be
zugsſcheine ermöglichen

U Werden von einem Beſteller Hausbrandkohlen für
Verbraucher verſchiedener Verſorgungsbezirke beſtellt, ſo hat
er der Beſtellung Bezugsſcheine von jedem Verſorgungsbe
zirk über die für den einzelnen Bezirk beſtimmten Mengen
beizufügen.

S 14.
Jeder Händler iſt verpflichtet, die ihm zugeteilten Be

zugsſcheine mindeſtens in der Höhe entgegenzunehmen und
an ſeine Vorlieferer weiterzugeben, als er in dem ent
ſprechenden Lieferungszeitraum des Vorjahres Hausbrand
kohlen für den Verſorgungsbezirk geliefert hat. Entſprechen
des gilt für Vorlieferer und Erzeuger.

II. Jeder Lieferer iſt verpflichtet, Bezugsſcheine, die er
bei ſeinem Vorlieferer nicht unterbringen kann, ſchleunigſt
an den Verſorgungsbezirk zurückzuſenden. Der Verſorgungs
bezirk kann ſolche Bezugsſcheine an die Amtliche Verteilungs
ſtelle, aus deren Bezirk die Lieferung verlangt wird, ein
ſenden, damit von dort aus Lieferungsanweiſung erteilt
wird. Soweit die Amtliche Verteilungsſtelle die Lieferung
nicht veranlaſſen kann, hat ſie ſich an den Reichskommiſſar

zu wenden.
8 15.

Jn dem Auftrage an die Stelle, welche die Verladung
beſorgen ſoll, muß bei jeder Beſtellung angegeben werden,
für welchen Verſorgungsbezirk die Lieferung beſtimmt iſt.
Im Falle des S 18 Abſ. III hat der Auftrag geſondert für
jeden Verſorgungsbezirk zu lauten, z. B.

Händler H. für Stadt Breslau 60 To.
Händler H. für Landkreis Breslau 30 To.

8 16.
Wer Hausbrandlieferungen verfrachtet, iſt vom

1 Mai 1918 ab verpflichtet, den Frachtbrief oder das
Schiffspapier mit der Aufſchrift (Aufdruck):

„Hausbrand für zu verſehen und die Be
Lichnung des Verlorgungsbegittes änzrüden, B.

„Hausbränd r Sia Bresläh e ISDrafftoö
ſuür Landkreis Breslau

II. Bei Schiffsladungen, die teils Hausbrandlieferung,
teils Lieferungen für gewerbliche Verbraucher enthalten, iſt
in den Schiffspapieren anzugeben, in welchen Mengen und
für welche Verſorgungsbezirke Hausbrandlieferungen in der
Ladung enthalten ſind

III. Wird die Schiffsladung in Eiſenbahnwagen Umge
ſchlagen, ſo ſind die Frachtbriefe über Hausbrandſendungen
von deinjenigen, der das Umſchlagen beſorgt, mit der im
Abſ. I angegebenen Aufſchrift (Aufdruck) zu verſehen.

8 17.
Händler und Verfrachter haben buchmäßig den Nach

weis über die ausgeführten Lieferungen und Verſendungen
von Hausbrand zu führen.

S 18.
Der Empfänger des Frachtbriefes oder Schiffspapiers

hat dem Verſorgungsbezirks ſofort nach Ankunft einer Haus
brandſendung Anzeige von dem Eingange unter Angabe
von Menge und Sorte zu machen.

II. Jm Falle des J 16 Abſ. III (Umſchlag) hat der
Empfänger des Eiſenbahnfrachtbriefs die erforderliche An
zeige zu erſtatten.

S 19.
Die Verſorgungsbezirke haben darüber zu wachen,

welche Hausbrandmengen zum Verbrauch innerhalb ihres
Bezirks durch unmittelbar beziehende Verbraucher oder durch
Händler eingeführt werden.

II. Sie haben Nachweiſungen zu führen, aus welchen
erſichtlich iſt

die Höhe der Zuweiſung durch den Reichskommiſſar,
2. an wen und für welche Mengen Bezugsſcheine ab

gegeben worden ſind
welche Mengen Hausbrandkohle, nach Art S.
Und Herkunftsgebieten getrennt, in dem Verſorgungs
bezirk eingegangen ſind.
Sie haben dem Reichskommiſſar nach ſeiner näheren

Beſtimmung auf den von ihm herausgegebenen Vordrucken
laufende Berichte über die Hausbrandeingänge zu erſtatten.

S 20.
Verbraucher, Händler und amtliche Stellen ſind ver

pflichtet, den Beauftragten des Reichskommiſſars für die
Kohlenverteilung auf Verlangen über den von dieſer Be

kanntmachung betroffenen Brennſtoffverkehr Auskunft zu
geben, Geſchäftsbücher, Urkunden und ſonſtige Schriftſtücke
vorzulegen und Brennſtoffbeſtände vorzuweiſen.

Die Beauftragten des Reichskommiſſars ſind zur
Verſchwiegenheit gemäß S der Verordnung des Bundes
rats über Auskunftspflicht vom 12. Juli 1917 (R.G. Bl.
S. 604) verpflichtet.



D. Lieferungen eines Platzhändlers in mehrere Ver
ſorgungsbezirke.

S 21.
I. Platzhändler eines Verſorgungsbezirks dürfen die

Verbraucher eines anderen Verſorgungsbezirks nur dann
mit Hausbrand beliefern, wenn ihnen von dem anderen
Verſorgungsbezirk Bezugsſcheine über Hausbrandlieferungen
ausgehändigt worden ſind (S 13 Abſ. III,)

I Es iſt nicht erforderlich, daß die Händler die Ein
gänge für die einzelnen Verſorgungsbezirke auf getrennte
Lager nehmen. Jedoch haben ſie die einzelnen Verſorgungs
bezirke ſo zu beliefern, wie es dem Verhältnis der Eingänge
für die einzelnen Bezirke entſpricht. Abweichende Verein
barungen der beteiligten Verſorgungsbezirke ſind für die
Händler maßgebend.

S S 22.
Platzhändler, welche von mehreren Verſorgungsbezirken

Bezugsſcheine erhalten haben, haben durch ihre Buchführung
erſichtlich zu machen.

I. für welche Verſorgungsbezirke und in welcher Höhe
ihnen Bezugsſcheine von den verſchiedenen Verſor
gungsbezirken ausgehändigt ſind,
wann und an welche Vorlieferer ſie die Bezugs
ſcheine weitergegeben haben,

welche Mengen nach den Frachtbriefvermerken für
die einzelnen Verſorgungsbezirke eingegangen ſind,

welche Mengen in die einzelnen Verſorgungsbezirke
abgegeben worden ſind.

S 23.
I. Platzhändler, die in mehrere Verſorgungsbezirke liefern,

müſſen auf Grund der Frachtbriefvermerke (S 16 Abſ.
dem Verſorgungsbezirk, in dem ſie ihren Sitz haben, jeden
Eingang von Hausbrandſendungen melden. Sie müſſen
ferner diejenigen Hausbrandeingänge, die für die Verbraucher
anderer Verſorgungsbezirke beſtimmt ſind, dieſen Verſorgungs
bezirken melden.

II. Die Frachtbriefe über Hausbrandeingänge ſind nach
Verſorgungsbezirken geſondert aufzubewahren

S 24.
Platzhändler, die die Verbraucher mehrerer Verſorgungs

bezirke beliefern, müſſen das nach S 22 zu führende Buch und
die Frachtbriefe den beteiligten Verſorgungsbezirken oder den
von dieſen mit Ausweis verſehenen Perſonen auf Verlangen
vorlegen

S 25.
Wenn Platzhändler an Verbraucher mehrerer Verſor

gungsbezirke liefern, ſo ſind die beteiligten Verſorgungsbezirke
bezüglich dieſer Händler zur gegenſeitigen Auskunftserteilung
über den von dieſer Bekanntmachung betroffenen Brennſtoff
verkehr verpflichtet. Jn Streitfällen entſcheidet der Reichs
kommiſſar.

e E. Landabſatz.e

n s 26L. Händler und Verbraucher, die Hausbrandtohle fuhren
weiſe oder ſonſt im Kleinverkauf unmittelbar von Erzeugungs
ſtätten (Landverkaufsſtellen der Gruben, Brikettfabriken, Koks
anſtalten, Gasanſtalten) beziehen, bedürfen eines vom Reichs
kömmiſſar ausgeſtellten Bezugsſcheines nicht. Sie ſind je
doch an die von dem Verſorgungsbezirk erlaſſenen Vor
ſchriften über die Unterverteilung und Ueberwachung ge
bunden. Die Landverkaufsſtellen haben den Verſorgungs
bezirken auf Verlangen Auskunft über die an den einzelnen
Verſorgungsbezirk abgegebenen Mengen zu geben.

II. Der Reichskommiſſar behält ſich vor, durch allge
meine oder beſondere Anordnungen die Abgabe von Brenn
ſtoffen durch die Landverkaufsſtellen zu regeln

F. Gaskoks.
S 27.

Gaskoks fällt, auch wenn er fuhrenweiſe oder in noch
kleineren Mengen für Hausbrandzwecke abgegeben wird,
unter die von dem Reichskommiſſar feſtgeſetzte Zuweiſung.
Der Verſorgungsbezirk, für welchen der Gaskoks abgegeben
wird, hat der Gasanſtalt Bezugsſcheine in der Menge aus
zuhändigen, wie Koks zum Verbrauche innerhalb des Ver
ſorgungsbezirks für Hausbrandzwecke abgeſetzt wird. Die
Gasanſtalt darf in einen Verſorgungsbezirk nur ſo viel
Koks abgeben, wie durch Bezugsſcheine dieſes Verſorgungs
bezirks gedeckt iſt.

II. Der Reichskommiſſar behält ſich vor, für einzelne
Lieferungszeiträume, z. B. für den Sommer, anderweitige
Vorſchriften über die Anrechnung von Gaskoks auf die Zu
weiſung zu erlaſſen.

G. Antetrgtellnng:
28.

Die Verſorgungsbezirke haben Grundſätze für die
Unterverteilung der Hausbrandkohle an die Verbraucher
feſtzuſetzen.

II Der Reichskommiſſar behält ſich vor, da, wo keine
oder e ende Grundſätze aufgeſtellt ſind, Anordnungen
zu treffen.

H. Jnanſpruchnahme von Brennſtoffen.
29

I. Die Platzhändler ſind auf Verlangen des Vorſtandes
des Verſorgungsbezirks verpflichtet, die bei ihnen lagernden
und für ſie eingehenden Hausbrandkohlen zur Verfügung
des Verſorgungsbezirks zu halten, an von ihm beſtimmte
Perſonen oder Stellen zu überlaſſen und zur Uebergabe er
forderliche Handlungen vorzunehmen. Dies gilt nicht von
Hausbrandkohlen, die im Durchgangsverkehr auf Bahnhöfen
und Umſchlagsplätzen eingehen oder lagern.

II. Bei ſolchen Platzhändlern, welche für Verbraucher
verſchiedener Bezirke beziehen, übt der Verſorgungsbezirk, in

ſammengeſchoſſen.

dem das Lager des Händlers liegt, die Befugniſſe gemäß
Abſ. l aus. Er hat Erſuchen der anderen beteiligten Be
zirke in demjenigen Verhälinis zu entſprechen, in welchem
der Händler für den betreffenden Bezirk Hausbrandkohlen em
pfangen hat. Jm Streitfall entſcheidet der Reichskommiſſar
für die Kohlenverteilung.

8 30.
Verbraucher, welche Hausbrandkohlen über die von dem

Verſorgungsbezirk für den einzelnen Verbraucher jeweils feſt
geſetzte Menge hinaus beſitzen, ſind auf Verlangen des Ver
ſorgungsbezirkes verpflichtet, die das feſtgeſete Maß über
ſteigenden Mengen zur Verfügung des Verſorgungsbezirkes
zu halten und nach Anweiſung des Verſorgungsbezirkes
abzugeben. Wegen der Entſchädigung vgl. Bekanntmachung
vom 2. Februar 1918 Deutſcher Reichsanzeiger Nr. 31).

I. Hausbrandlieferungen von Arbeitgebern an Ar
beitnehmer.

8 31.
I. Soweit Hausbrandlieferungen der Brennſtofferzeuger

an ihre Berg und Hüttenarbeiter und Angeſtellten bisher
üblich geweſen ſind (Deputatkohle), bleiben ſie auch weiter
hin geſtattet. Sie unterliegen den Verteilungsvorſchriften der
Verſorgungsbezirke nicht. Der Brennſtofferzeuger hat ein
Verzeichnis der Deputatkohlenbezieher den zuſtändigen Ver
ſorgungsbezirken einzureichen. Solchen Perſonen darf ein
anderweitiger Hausbrandbezug vom Verſorgungsbezirk nicht
geſtattet werden.

II. Hausbrandlieferungen ſonſtiger gewerblicher Unter
nehmer an ihre Arbeiter und Angeſtellten ſind nur nach
Maßgabe der Vorſchriften der Verſorgungsbezirke geſtattet,
in welchen die Arbeitnehmer wohnen

K. Straf und Schlußbeſtimmungen.
82

Zuwiderhandlungen gegen die Beſtimmungen dieſer
Bekanntmachung und gegen die Vorſchriften, welche von den
mit der Unterverteilung beauftragten Stellen auf Grund
dieſer Verordnung erlaſſen worden ſind, werden nach S 7
der Bekanntmachung über die Beſtellung eines Reichskom
miſſars für die Kohlenverteilung vom 28. Februar 1917
(R. G. Bl. S. 198) mit Gefängnis bis zu einem Jahr und
mit Geldſtrafe bis zu 10000 Mark oder mit einer dieſer
Strafen beſtraft. Ferner kann auf Einziehung der Brenn-
ſtoffe erkennt werden, auf die ſich die Zuwiderhandlung be
zieht, ohne Unterſchied, ob ſie dem Täter gehören oder nicht.

II. Jm Falle der Fahrläſſigkeit tritt, ſoweit es ſich
um Zuwiderhandlungen gegen Auskunftsverpflichtungen
handelt, die in dieſer Bekanntmachung auferlegt ſind, gemäß
S 5 Abſatz 2 der Verordnung des Bundesrats über Aus
er g vom 12. Juli 1917 Geldſtrafe bis zu 3000

ark ein.
S 33.

Dieſe Bekanntmachung tritt, ſoweit ſich aus ihr nicht
in anderes ergibt, mit dem Tage der Veröffentlichung im
Deutſchen Reichsanzeiger in Kraft.

II. Die Bekanntmachung des Reichskommiſſars für die
Kohlenverteilung vom 19. und 20 Juli 1917 Deutſcher
Reichsanzeiger Nr. 174), vom 3. Auguſt 1917 (Deutſcher
Reichsanzeiger Nr. 185) und vom 16. Auguſt 1917 (Deut
ſcher Reichsanzeiger Nr. 197) werden mit dem Jnkrafttreten
der entſprechenden Beſtimmungen der vorſtehenden Bekannt
machung aufgehoben. S 2 der Bekanntmachung vom
20. Juli 1917 bleibt vorläufig in Geltung Die ander
weitige Regelung des Verſandes von Gaskoks bleibt vor
behalten

Berklin, den 30. März 1918.
Der Keichokommüſſar r g Kohlenverteilung

tu tz.

2 der Bekanntmachung vom 20. Juli 1917 lautet:
Die Verſendung von Gaskoks iſt bis auf weiteres nur nach
Bahnſtationen im Umkreiſe von höchſtens 30 Kilometer vom
Erzeugungsort geſtattet.

Die franzöſiſch- engliſchen Verluſte.
Ferlin, 23 April. Jm Bewegungskriege kann

lediglich der Sieger die Verluſte des geſchlagenen
Feindes einwandfrei feſtſtellen. Folgende Angaben
beweiſen, in welch hohem Maße die Franzoſen
ſchon in den erſten 14 Tagen der großen Weſtoffen
ſive ſich infolge der engliſchen Niederlage opfern
mußten. Von der franzöſiſchen 151. Diviſton wur
den 5 Offiziere 211 Mann. von der franzöſiſchen
161. Diviſion wurden 46 Offiziere, 2055 Mann ge
fangen. Die Regimenter dieſer Diviſtonen hatten
durchſchnittlich 500 Mann blutige Verluſte. Allein
die 31. Diviſton verlor 100 Mann pro Regiment
durch Gasbeſchuß. Von der 125. Diviſton wurden
am 23. und 24. März 1900 unverwundete Gefan
gene eingebracht. Dieſe Diviſion war am 23, März
mitten in zurückflutende Engländer eingeſetzt. Sie
hatte keine Karten und Orientierungen erhalten
und erlitt durch kopfloſes Schießen der engliſchen
Artillerie auf die franzöſiſchen Linien ſchwerſte Ver
luſte. Die 125. Diviſton gilt als aufgerieben Von
der 22. Diviſton wurde das geſchloſſene 3 Bataillon
des Jnf. Regt. 62 bei Billancourt am 22. März ge
fangen. Das Jnf.-Regt. 19 derſelben Diviſion
hatte außerordentlich ſchwere Verluſte. Das Jnf
Regt. 118 verlor bis zu 50 Proz. ſeines Beſtandes
Von der 12. Jnfanteriediviſion wurde das Jnf.
Regt. 350 bei Maresmontiers teils durch Artillerie,
teils durch flankierendes Maſchinengewehrfeuer zu

Verſchiedene Kompagnien wur
den gänzlich aufgerieben. Andere Kompagnien

hatten nach dem Kampf von 180 Mann Gefechts
ſtärke beim Einſatz nur noch 60 Mann. Die 85.
Diviſton erlitt bei Noyon zum großen Teil durch
zu kurzes Schießen der ungeſchickten engliſchen Ar
tillerie ſchwerſte Verluſte, ſo vor allen das Jnf.
Regt. 144 und das Jnf Regt. 52 Bei der 45. Jnf.
Div. wurden ſchon nach 2 Tagen Fronteinſatz
nordweſtlich Monkdidier über 30 Proz. Verluſte
feſtgeſtellt. Von der 56. Jnf.Div. ſind die Jäger
bataillone 65 und 69 am 29. März bei einem fran
zöſiſchen Gegenangriff völlig aufgerieben. Das
Jägerbataillon 49 und das Jnf. Regt. 106 nahmen
an dieſem Tage am Angriff nicht teil. Beide
Truppenteile meuterten angeſichts der unſinnigen
und vergeblichen Blutopfer, die bereits von ihrer
Diviſton verlangt waren.

Bei Nieuwekerke haben die engliſchen Brigaden
Nr. 178 und 176, und die 59. Diviſion ſehr ſchwer
geblatet. Die Artillerie der 59. Diviſion wurde
reſtlos aufgerieben. Die Geſamtverluſte der ge
nannten Brigaden waren ſo hoch, daß dieſe faſt
ganz neu aufgeſtellt werden mußten. So kehrte
z. B. das II VI. Notts und Derby Regt. der 178.
Brigade mit nur 30 Mann aus der Schlacht zurück.
Der Erſatz dieſer Brigaden beſtand größtenteils
aus ungenügend ausgebildeten 18 jährigen Leuten
Der 19. Diviſion hat das deutſche Artilleriefeuer
entſetzliche Verluſte zugefügt. Alle Rückzugsſtraßen
lagen derartig unter deutſchem Feuer, daß tagelang
keine Verpflegung herangebracht werden konnte.
Beim Einſatz im Meeſen- Abſchnitt wurden die 57.
und 58. engliſche Brigade faſt völlig aufgerieben.
Jhre Verluſte betragen etwa 75 Proz.

Vermiſchtes.Waſchvorſchriften für Papiergarnerzengniſſe.
Dauernd werden Klagen darüber laut, daß Papiergarn
erzeugniſſe bei der Wäſche zerſtört werden. Um dieſem
Mangel zu begegnen, empfiehlt die Allgemeine Textil
Zeitung die Beachtung folgender Waſchvorſchriften: 1. Das
Kochen, Reiben und Auswringen mit den Händen iſt unter
allen Umſtänden zu vermeiden. Auswringen mit Wring
maſchine iſt unſchädlich. 2. Die Reinigung erfolgt mit
Bürſte, warmem Waſſer (nicht über 30 Gr. Celſius) und
Seife oder Seifenpulver. Nach dem Waſchen muß die
Ware in lauwarmem Waſſer gründlich geſpült werden.
Nach dem Spülen empfiehlt ſich die Trocknung auf der
Leine. 8. Es empfiehlt ſich ein nicht zu heißes Bügeln
in noch feuchtem Zuſtande auf der linken Seite. Wenn
dieſe Vorſchriften beachtet werden, iſt eine längere Halt
barkeit der Ware möglich.

Der Betrieb der deutſchen Verbrennungshallen im
abgelaufenen Jahre. Aus der Statiſtik die die Flamme“
über den Betrieb der 51 deutſchen Verbrennungshallen im
Jahre 1917 veröffentlicht, ergibt ſich, daß 183942 Ein
äſcherungen ſtattgefunden haben; das ſind 2479 mehr als
im Jahre zuvor, 7933 der Verſtorbenen waren männlichen,
6009 weiblichen Geſchlechts; dem Bekenntnis nach 12051
evangeliſch, 882 katholiſch, 95 altkatholiſch, 409 moſaiſch,
505 waren entweder freireligiös oder Diſſidenten oder ein
Bekenntnis war nicht angegeben. Jn 11475 ſämtlicher
Fälle hat religiöſe Feier in der Einäſcherungshalle ſtatt
gefunden.

Ein deutſches Kriegsmuſeum. Das preußiſche Kriegs
miniſterium (Armeeabteilung) iſt ſeit einiger Zeit mit den
Vorarbeiten für ein nach dem Kriege zu errichtendes
Kriegsmuſeum beſchäftigt. Um ſchon jetzt alle für ein
ſolches Muſeum wichtigen Werte zu erfaſſen, werden an
den Fronten der Armeen alle Gegenſtände geſammelt, die
der Nachwelt ein lebendiges Bild des Krieges überliefern
können. Aber auch in der Heimat ſollen Dinge geſammelt
werden, die von der Kriegsarbeit eine anſchauliche Dar
ſtellung geben. Das Material für dieſe Arbeit iſt reich
lich vorhanden und an vielen Orten bereits ſorglich ge
ſammelt worden. Im Gegenſatz zu dieſen mehr örtlichen
Fachſammlungen will das Muſeum des Reiches eine
nationale Schauſammlung ſein, in der dem Beſucher vor
Augen geführt wird, wie in dem Weltkrieg jeder Mann,
ſei es am Feind mit dem Schwert in der Hand, ſei es in
der Heimat hinter dem Pfluge oder am Schraubſtock ſein
Beſtes hergab.

O Durch ein Meteor getötet. Jn einem großen Teile
Bayerns und Tirol wurde in den letzten Tagen ein großes
Meteor geſehen, von dem mächtige Funkenbüſchel abſprangen.
Wie nun aus dem Mölltale gemeldet wird, fiel in jener Nacht
ein glühender kosmiſcher Körper in Mörtſchach nieder.
Er ſetzte zwei Häuſer in Brand, tötete eine Perſon und
verletzte zwei Perſonen beträchtlich.

O. Fünf Waggons Käſe verſchoben. Fünf Waggons
Edamer Käſe, die für die Front beſtimmt waren, ſind auf
dem Bahnhof Wedau durch Vertauſchen von Frachtbriefen
verſchoben worden. Der Käſe wurde als Schmuggelware
an induſtrielle Werke verkauft, wo er von der Militär
überwachungsſtelle zum Teil noch beſchlagnahmt werden
konnte. Mehrere der Täter, darunter auch Bahnangeſtellte,
wurden verhaftet.

O Weſtfäliſche Hamſtergeſchichten. Jn der Lippſtädter
Zeitung ſand ſich dieſer Tage folgende Anzeige: „Jm Auf
trage der Zentraleinkaufsgeſellſchaft gelangen morgen in
den Weinzelten des Bürgerſchützenplatzes die in den letzten
Tagen im Kreiſe Lippſtadt beſchlagnahmten Mengen Eier,
Speck, Butter uſw. an die ſtädtiſche Bevölkerung nach
Maßgabe der Anzahl der Familienmitglieder zur Gratis
verteilung. Jm Anſchluß Verloſung der etwa übrig
bleibenden Waren. Lebensmittelhüllen ſind mitzubringen
Hierzu teilt das Blatt im redaktionellen Teil noch mit,
daß in den letzten Tagen den von auswärts gekommenen
Schleichhändlern nicht weniger als 28 000 Eier und große
Mengen Speck, Butter uſw. abgenommen worden ſeien.
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